
Alkotest und homöo-
patische Arzneimittel

Ein Pkw-Lenker wurde
für schuldig befunden, er
habe am 11. Mai 2004 um
0.30 Uhr sein Fahrzeug in
einem durch Alkohol beein-
trächtigenden Zustand ge-
lenkt. Die Alkoholkontrolle
habe ein Messergebnis von
1,36 Promille Blutalkohol
ergeben, worauf über ihn ei-
ne Verwaltungsstrafe nach §
5 Abs. 1 i.V.m. § 99 Abs. 1a
StVO verhängt wurde. In
seiner Beschwerde brachte
der Lenker vor, er habe ein
bestimmtes homöopatisches
Arzneimittel eingenommen,
das nicht geschluckt, son-
dern über die Schleimhäute
im Mund aufgenommen
werden solle. Dieses Medi-
kament enthalte 43 Prozent
Alkohol, sei unter die Zunge
zu tropfen und so lange wie
möglich zu verteilen. Ent-
scheidend sei nicht der – zu
vernachlässigende – Blutal-
koholwert bei Einnahme
dieses Medikaments, son-
dern die dadurch bewirkte
Verfälschung des Alkomat-
tests durch den verbleiben-
den Alkohol auf den
Schleimhäuten, sodass die
15 Minuten zwischen An-
haltung und Alkomattest
„irrelevant“ seien. Das im
Verwaltungsverfahren ein-
geholte Gutachten des medi-
zinischen Amtssachverstän-
digen gehe jedoch auf sein
Vorbringen nicht weiter ein.
Darüber hinaus wäre die be-
langte Behörde verpflichtet
gewesen, dem Beschwerde-
führer Gelegenheit zur Vor-
lage eines Privatgutachtens
zu geben. 

Nach ständiger Recht-
sprechung des Verwaltungs-
gerichtshofs (vgl. etwa

VwGH 16.6.2003, 2002/02/
0072) hätte für den Fall,
dass die Atemluft des Pro-
banden beim Test durch ei-
nen im Mund befindlichen
Alkohol beeinträchtigt wor-
den wäre, der Alkomat kein
Messergebnis geliefert, son-
dern „RST“ angezeigt, was
soviel bedeutet, dass der
Test nochmals durchgeführt
werden muss. Die vorge-
brachten Argumente des Be-
schwerdeführers lassen da-
her eine Rechtswidrigkeit
nicht erkennen. 

Weiters geht das Höchst-
gericht davon aus, dass es
dem Beschwerdeführer bei
Zweifel an der Zuverlässig-
keit des Messergebnisses
frei gestanden wäre, durch
eine Blutabnahme den Ge-
genbeweis zum gemessenen
Atemluftalkoholgehalt an-
zutreten (vgl. etwa VwGH
25.01.2005, 2002/02/0139).

Nachdem die behaupte-
ten Rechtsverletzungen
letztendlich nicht erkannt
werden konnten, war die
Beschwerde gemäß § 35
Abs. 1 VwGG ohne weite-
res Verfahren als unbegrün-
det abzuweisen. 

VwGH 2005/02/0033,
25.2.2005

Lasermessung und
Verfahrensvorschriften

Über einen Kfz-Lenker
wurde infolge einer Ge-
schwindigkeitsüberschrei-
tung von 28 km/h  über der
zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 100 km/h eine
Geldstrafe von 72 Euro ver-
hängt. Die Feststellung der
Geschwindigkeitsübertre-
tung erfolgte mittels Laser-
messung. Die Behauptung
des Beschwerdeführers, wo-
nach das Messergebnis ver-
fälscht worden sei, sei laut
Behörde eine reine Schutz-
behauptung und konnte
durch den Kfz-Lenker darü-
ber hinaus in keiner Weise
untermauert werden. Wei-
ters führte die Behörde aus,
dass es dem Berufungswer-
ber jederzeit frei gestanden
wäre, der Behörde das von
ihm angebotene Tachogra-
fenblatt vorzulegen. Der Be-
rufungswerber habe aber
nur eine unleserliche Tele-
fax-Kopie eines Tachogra-
fenblatts vorgelegt, die von
der Behörde nicht ausge-
wertet werden konnte. Auch
die Aussage einer Zeugin
im Rechtshilfeweg erachtete
die Behörde als ungeeignet
und warf dem Beschwerde-
führer mangelnde Mitwir-
kung im Verfahren vor.

Entgegen den Aus-
führungen der Behörde
wendete der Beschwerde-
führer ein, er habe eine Ko-
pie des Tachografenblattes
vorgelegt, deren Verwert-
barkeit im Verwaltungsver-
fahren nicht in Zweifel ge-
zogen worden sei. Weiters
rügte er in der Berufung,
dass von der Behörde weder
der Eichschein des Laserge-
schwindigkeitsmessgeräts
noch das Messprotokoll ein-

geholt worden seien. Das
Höchstgericht schloss sich
bereits dem ersten Vorbrin-
gen des Beschwerdeführers
an. Aus dem Akt geht ein-
deutig hervor, dass der Be-
schwerdeführer bereits in
seinem Einspruch gegen die
Strafverfügung darauf hin-
gewiesen hat, dass das von
ihm gelenkte Kfz mit einem
geeichten Fahrtenschreiber
ausgerüstet sei. Diese Tatsa-
che habe er dem Gendarmen
bei der Kontrolle mitgeteilt,
wobei diesem Umstand je-
doch keinerlei Interesse ge-
schenkt wurde. Als Anlage
legte er eine offenbar lesba-
re Kopie eines mit Datum
„15.11.“ versehenen Schau-
blatts vor. Daraus ergab sich
deutlich eine für die Tatzeit
gemessene Fahrgeschwin-
digkeit um 100 km/h. 

Mit dieser Kopie hat sich
die Behörde jedoch nicht
weiter auseinandergesetzt,
obwohl sich der Beschwer-
deführer sogar bereit erklärt
hatte – wenn notwendig –
das Orignalschaublatt nach-
zureichen. Auch dem zwei-
ten Vorbringen des Be-
schwerdeführers stimmte
der Verwaltungsgerichtshof
zu. Die belangte Behörde
hätte trotz der Angabe des
Eichdatums „20010716“ in
der Anzeige den Eichschein
und das Messprotokoll bei-
schaffen müssen.

Da sohin Verfahrensvor-
schriften außer Acht gelas-
sen worden waren, bei deren
Einhaltung die belangte
Behörde zu einem anderen
Ergebnis hätte kommen
können, war der angefochte-
ne Bescheid infolge Verlet-
zung von Verfahrensvor-
schriften aufzuheben.

VwGH 2004/02/0348,
13.5.2005
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Alkotest: Befindet sich noch
Alkohol im Mund, liefert der
Alkomat kein Ergebnis.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Alkotest – Verfälschung durch 

homöopatisches Arzneimittel, Lasermessung – Verletzung von Verfahrensvorschriften sowie der
Klärung des Begriffs, ab wann ein Fahrzeug als „in Betrieb genommen“ gilt.



Verweigerung des 
Alkotests

Wegen der Weigerung,
seine Atemluft auf Alkohol-
gehalt untersuchen zu las-
sen, wurde über einen Pkw-
Lenker gem. § 99 Abs. 1 lit
b iVm § 5 Abs. 2 StVO eine
Geldstrafe verhängt. Nach
Meinung des Straßenauf-
sichtsorgans habe er sich in
einem durch Alkohol beein-
trächtigten Zustand befun-
den und sein Fahrzeug an
einem Parkplatz auf öffent-
licher Straße „in Betrieb ge-
nommen“.

Die belangte Behörde
verglich den gegenständli-
chen Sachverhalt mit einem
bereits entschiedenen Fall
(Erkenntnis des VwGH vom
26. Jänner 2001, Zl.
96/02/0232), zumal die
Sachverhalte „nahezu gleich
gelagert“ seien. 

Bei dieser Entscheidung
ging das Höchstgericht da-
von aus, dass derjenige, der
bei laufendem Motor den
Fahrersitz einnehme, das
Fahrzeug „in Betrieb ge-
nommen“ habe; unerheblich
sei daher, ob diese Person
selbst oder eine andere den
Motor in Gang gesetzt habe.
Die Gendarmeriebeamten
gaben an, bereits einmal an
dem Fahrzeug vorbeigefah-
ren zu sein, wobei sie eine
männliche Person auf dem
Fahrersitz bei laufendem
Motor wahrgenommen hät-
ten. Bei Rückkehr der Be-
amten sei jedoch die Ehe-
frau auf dem Lenkersitz ge-
sessen.

Der Beschwerdeführer
dagegen vertrat den Stand-
punkt, der Sachverhalt sei in
seinem Fall völlig „anders“
gelagert. Er habe das Fahr-
zeug lediglich gestartet,
weil ihm zu kalt gewesen
sei. Darüber hinaus würde
seine Ehefrau bezeugen,
dass er das Fahrzeug nicht
in Betrieb gesetzt habe. Irre-
levant ist in diesem Zusam-
menhang jedoch, aus wel-
chem Grund oder von wem

tatsächlich das Fahrzeug ge-
startet wurde, zumal der von
den Beamten geschilderte
Sachverhalt nicht vom Be-
schwerdeführer bestritten
wurde.

Aus demselben Grund
geht auch die Verfahrensrü-
ge ins Leere, die belangte
Behörde habe es unterlas-
sen, dem Beweisantrag des
Beschwerdeführers in der
mündlichen Verhandlung
stattzugeben, eine meteoro-
logische „Auskunft“ zum
Beweis dafür einzuholen,
dass es zum Tatzeitpunkt
nicht geschneit habe (das
hätte auf die Glaubwürdig-
keit der Belastungszeugen
Rückschlüsse gegeben) so-
wie die Tatsache, dass er
das Fahrzeug „nicht in Be-
trieb“ gesetzt habe. 

Nach ständiger Recht-
sprechung (vgl. etwa Er-
kenntnis vom 7. 11. 1963,
Zl. 981/62) ist unter dem
„Inbetriebnehmen“ eines
Fahrzeuges eine Tätigkeit
zu verstehen, die der Len-
kung vorausgeht. In einer
anderen Entscheidung hat
der VwGH ausgeführt
(4.7.1957, Zl. 904/56), zum
Begriff des „Inbetriebneh-
mens“ gehörten Handlun-
gen, die notwendig seien,
„um durch Einwirkung der
motorischen Kräfte des
Fahrzeug zur Fortbewegung
zu verwenden, vor allem die
Ingangsetzung des Verbren-
nungsmotors“.

Der Verwaltungsge-
richtshof vertritt den Stand-
punkt, dass derjenige, der
bei laufendem Motor den
Fahrersitz einnimmt, das
Fahrzeug „in Betrieb ge-
nommen“ hat. Unerheblich
ist daher, ob diese Person
selbst oder eine andere den
Motor in Gang gesetzt hat.
Die vorliegende Beschwer-
de erweist sich daher als un-
begründet und war daher
gemäß § 42 Abs. 1 VwGG
abzuweisen.

VwGH 2002/02/0311,
15.04.2005

Christina Fichtinger
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Vorsorgevollmacht: 
Für selbstbestimmtes Leben

Mit einer Vorsorgevollmacht wird festgelegt, wer über einen
bestimmen darf, wenn man das selbst nicht mehr kann

Rund 50.000 Österreicher
haben einen Sachwalter,
weil sie ihre Rechtsge-
schäfte nicht mehr alleine
tätigen können. Altersde-
menz, psychische Erkran-
kungen oder Unfälle sind
Auslöser dafür, dass man
plötzlich nicht mehr in
der Lage ist, wichtige
Entscheidungen für sich
selbst zu treffen.

Vorsorgevollmacht
gibt Sicherheit

Nur wenige Österreicher
sorgen für diesen Fall
vor. Obwohl es eigentlich
ganz einfach ist.  Mit
einer Vorsorgevollmacht
kann jeder rechtzeitig die
Weichen für sein Leben
stellen, falls er von die-
sem Schicksal getroffen
wird. In der Vorsorgevoll-
macht wird unter ande-
rem geregelt, wer sich im
Fall des Falles um finan-
zielle Angelegenheiten,
wie das Bezahlen der
Miete, kümmert und wer
für eine eventuell not-
wendige adäquate Pflege
sorgt.

Individuelle Varianten 
Am besten klärt man mit einem Notar seines Ver-
trauens für sich persönlich, was für die individuelle
Situation passend ist. Die Vorsorgevollmacht wird auf
die Bedürfnisse des jeweiligen Klienten maßgeschnei-
dert. Damit ist sichergestellt, dass im Fall des Falles
jene Maßnahmen getroffen werden, die im Sinne des
Klienten sind.
Das erste Beratungsgespräch ist kostenlos, der Notar
berät gerne. Einen Notar in der Nähe findet man im
Internet unter: www.notar.at
e-mail: kammer@notar.or.at • tel: 01/402 45 09-0
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